
    Zustellungen werden nur an den
    /die Bevollmächtigte(n) erbeten!

Rechtsanwalt 

Michael Fischer
Fachanwalt für Arbeitsrecht 
Fachanwalt für Verkehrsrecht 
Katharinenstraße 10, 09119 Chemnitz

         Hinweise und Zusatzerklärungen

- des Weiteren: Auftraggeber(in) -

Im Rahmen der Beauftragung des Rechtsanwaltes

Michael Fischer - des Weiteren der Rechtsanwalt –

in Sachen

wird der Auftraggeber auf folgendes hingewiesen: 

Belehrung gem. § 12a Arbeitsgerichtsgesetz

Im Urteilsverfahren des ersten Rechtszuges besteht kein Anspruch der obsiegenden Partei auf Entschädigung 
wegen Zeitversäumnis und auf Erstattung der Kosten für die Zuziehung eines Prozessbevollmächtigten oder  
Beistandes.

Der vorgenannte Hinweis nach § 12 a ArbGG wurde am  durch Herrn Rechtsanwalt 
Michael Fischer  erteilt.

 Belehrung gem. § 49b Abs. 5 BRAO

Der Rechtsanwalt hat mich vor Annahme des Mandates gem. § 49 b Abs. 5 BRAO darüber belehrt, dass in der  
vorbenannten  Angelegenheit  weder  Betragsrahmen-  noch  Festgebühren  der  anwaltlichen 
Vergütungsberechnung zugrunde gelegt  werden,  die  Vergütung vielmehr  nach einem Gegenstandswert  zu 
berechnen ist.

Die Erklärung erfolgt unter Kenntnisnahme der gesetzlichen Regelungen im Volltext auf Seite 2.

Deckungszusage Rechtschutzversicherung liegt vor Ja Nein

, den 

________________________________________
(Unterschrift Auftraggeber/in)

Markierfeld

Markierfeld



§ 12a Kostentragungspflicht (Arbeitsgerichtsgesetz)

(1) In Urteilsverfahren des ersten Rechtszugs besteht kein Anspruch der obsiegenden Partei auf Entschädigung
wegen  Zeitversäumnis  und  auf  Erstattung  der  Kosten  für  die  Zuziehung  eines  Prozeßbevollmächtigten  oder
Beistands. Vor Abschluß der Vereinbarung über die Vertretung ist auf den Ausschluß der Kostenerstattung nach
Satz 1 hinzuweisen. Satz 1 gilt nicht für Kosten, die dem Beklagten dadurch entstanden sind, daß der Kläger ein
Gericht  der  ordentlichen  Gerichtsbarkeit,  der  allgemeinen  Verwaltungsgerichtsbarkeit,  der  Finanz-  oder
Sozialgerichtsbarkeit angerufen und dieses den Rechtsstreit an das Arbeitsgericht verwiesen hat.

(2) Werden  im  Urteilsverfahren  des  zweiten  und  dritten  Rechtszugs  die  Kosten  nach  §  92  Abs.  1  der
Zivilprozeßordnung verhältnismäßig geteilt  und ist  die eine Partei  durch einen Rechtsanwalt,  die andere Partei
durch einen Verbandsvertreter nach § 11 Abs. 2 Satz 2 Nr. 4 und 5 vertreten, so ist diese Partei hinsichtlich der
außergerichtlichen Kosten so zu stellen, als wenn sie durch einen Rechtsanwalt vertreten worden wäre. Ansprüche
auf Erstattung stehen ihr jedoch nur insoweit zu, als ihr Kosten im Einzelfall tatsächlich erwachsen sind.

§ 49b Vergütung Bundesrechtsanwaltsordnung)

(1) Es  ist  unzulässig,  geringere  Gebühren  und  Auslagen  zu  vereinbaren  oder  zu  fordern,  als  das
Rechtsanwaltsvergütungsgesetz  vorsieht,  soweit  dieses  nichts  anderes  bestimmt.  Im  Einzelfall  darf  der
Rechtsanwalt  besonderen  Umständen  in  der  Person  des  Auftraggebers,  insbesondere  dessen  Bedürftigkeit,
Rechnung tragen durch Ermäßigung oder Erlaß von Gebühren oder Auslagen nach Erledigung des Auftrags.

(2) Vereinbarungen,  durch die  eine  Vergütung oder  ihre  Höhe vom Ausgang der  Sache oder  vom Erfolg  der
anwaltlichen  Tätigkeit  abhängig  gemacht  wird  oder  nach  denen  der  Rechtsanwalt  einen  Teil  des  erstrittenen
Betrages als Honorar erhält (Erfolgshonorar), sind unzulässig, soweit das Rechtsanwaltsvergütungsgesetz nichts
anderes  bestimmt.  Vereinbarungen,  durch  die  sich  der  Rechtsanwalt  verpflichtet,  Gerichtskosten,
Verwaltungskosten oder Kosten anderer Beteiligter zu tragen, sind nur zulässig, soweit in der Angelegenheit ein
Erfolgshonorar nach § 4a Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 des Rechtsanwaltsvergütungsgesetzes vereinbart wird. Ein
Erfolgshonorar im Sinne des Satzes 1 liegt nicht vor, wenn lediglich vereinbart wird, dass sich die gesetzlichen
Gebühren ohne weitere Bedingungen erhöhen.

(3) Die Abgabe und Entgegennahme eines Teils der Gebühren oder sonstiger Vorteile für die Vermittlung von
Aufträgen,  gleichviel  ob  im  Verhältnis  zu  einem Rechtsanwalt  oder  Dritten  gleich  welcher  Art,  ist  unzulässig.
Zulässig  ist  es  jedoch,  eine  über  den  Rahmen  der  Nummer  3400  der  Anlage  1  zum
Rechtsanwaltsvergütungsgesetz  hinausgehende  Tätigkeit  eines  anderen  Rechtsanwalts  angemessen  zu
honorieren. Die Honorierung der Leistungen hat der Verantwortlichkeit sowie dem Haftungsrisiko der beteiligten
Rechtsanwälte und den sonstigen Umständen Rechnung zu tragen. Die Vereinbarung einer solchen Honorierung
darf nicht zur Voraussetzung einer Mandatserteilung gemacht werden. Mehrere beauftragte Rechtsanwälte dürfen
einen Auftrag gemeinsam bearbeiten und die Gebühren in einem den Leistungen, der Verantwortlichkeit und dem
Haftungsrisiko entsprechenden angemessenen Verhältnis untereinander teilen. Die Sätze 2 und 3 gelten nicht für
beim Bundesgerichtshof zugelassene Prozeßbevollmächtigte.

(4) Die  Abtretung  von  Vergütungsforderungen  oder  die  Übertragung  ihrer  Einziehung  an  Rechtsanwälte  oder
Berufsausübungsgesellschaften nach § 59b ist zulässig. Im Übrigen sind Abtretung oder Übertragung nur zulässig,
wenn  eine  ausdrückliche  Einwilligung  des  Mandanten  in  Textform  vorliegt  oder  die  Forderung  rechtskräftig
festgestellt ist. Vor der Einwilligung ist der Mandant über die Informationspflicht des Rechtsanwalts gegenüber dem
neuen Gläubiger oder Einziehungsermächtigten aufzuklären. Der neue Gläubiger oder Einziehungsermächtigte ist
in gleicher Weise zur Verschwiegenheit verpflichtet wie der beauftragte Rechtsanwalt.

(5) Richten sich die zu erhebenden Gebühren nach dem Gegenstandswert, hat der Rechtsanwalt vor Übernahme
des Auftrags hierauf hinzuweisen.


	Hinweise und Zusatzerklärungen
	§ 12a Kostentragungspflicht (Arbeitsgerichtsgesetz)
	§ 49b Vergütung Bundesrechtsanwaltsordnung)

	Textfeld 1: 
	Textfeld 1_2: 
	Markierfeld 1: Off
	Textfeld 1_5: 
	Markierfeld 1_2: Off
	Markierfeld 2: Off
	Markierfeld 2_2: Off
	Textfeld 1_3: 
	Textfeld 1_4: 


